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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1972

Norm

ABGB §44

ABGB §92c

Rechtssatz

Unter die Beistandsp1icht der Ehegattin fällt auch die Erziehung des von ihrem Ehemann in die Ehe mitgebrachten

Kindes, sofern sie dazu in der Lage ist. Hiebei handelst es sich nicht nur um eine sittliche, sondern auch um eine

rechtliche Pflicht.
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